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Fachliche Beratung und Begleitung 

Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des 

Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, haben 

nach § 8b Abs. 2.1 SGB VIII Anspruch auf Beratung durch das Jugendamt bei der Entwicklung und 

Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor 

Gewalt. 

 

Ansprechpartner: 

Dipl.-Psych. Thorsten Jeckel 

0 34 64  -  535 34 70 

tjeckel@mansfeld-suedharz.de 

 

Diensträume: 

Lindenallee 56 / Haus 2 / R.4.10 

06295 Lutherstadt Eisleben 

 

Post-Adresse: 

Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz 

Jugendamt / Psychologischer Dienst (PSYD) 

Rudolf-Breitscheid-Str. 20/22 

06526 Sangerhausen  

 


